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 Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland AG (GWVZO AG), 

Dienstbarkeitsvertrag Baurecht für ein Stufenpumpwerk mit 

Transformatorenstation und Durchleitungsrecht Kat. Nr. 5049, Neu 

Yorkstrasse 12 - Genehmigung 

Ausgangslage 

Die Wasserversorgungsgenossenschaft Wald ZH ist derzeit berechtigte Inhaberin der auf 

dem Grundstück Kat. Nr. 5049 bestehenden Dienstbarkeit für ein Baurecht für das 

Stufenpumpwerk mit Transformatorenstation und dem zugehörigen Durchleitungsrecht. 

Da diese Anlagen im operativen Betrieb ausschliesslich durch die 

Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland AG (GWVZO AG) genutzt und betrieben 

werden, soll das bestehende Baurecht ohne Entgelt an die neu gegründete GWVZO AG 

übertragen werden. Für die Gemeinde Rüti als Grundeigentümerin ergibt sich aus dieser 

Übertragung keine Änderung, da das Grundstück weiterhin in ihrem Eigentum verbleibt 

und sowohl das Gebäude als auch das Pumpwerk künftig von der GWVZO AG 

unterhalten und verantwortet werden. 

 

  

Situationsplan Kat. Nr. 5049, Neu Yorkstrasse 12 
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Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten» 

Kein Bezug zu Rüti leben Rüti gestalten. 

Relevanz zur Erreichung der Klimaziele 

Keine Relevanz.  

Finanzielle Auswirkungen 

Das Geschäft hat keine finanziellen Auswirkungen. 

Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht.  

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Gemäss Art. 28 Abs. 1 Ziff. 3 der Gemeindeordnung vom 19. Mai 2019 liegt die 

Kompetenz für die Besorgung sämtlicher Gemeindeangelegenheiten, soweit dafür nicht 

ein anderes Organ zuständig ist, beim Gemeinderat. In vorliegendem Fall gibt es keine 

spezielle gesetzliche Rechtsgrundlage bezüglich der Kompetenz, weshalb die genannte 

Bestimmung der Gemeindeordnung zur Anwendung gelangt. 

Beschluss 

1. Dem Übertrag der Dienstbarkeitsvertrag Baurecht für ein Stufenpumpwerk mit 

Transformatorenstation und Durchleitungsrecht Kat. Nr. 5049 von der 

Wasserversorgungsgenossenschaft Wald ZH, Genossenschaft, Wald auf die 

Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland AG (GWVZO AG) auf dem 

Grundstück Kat. Nr. 5049 wird zugestimmt. 

2. Sven Hegi, Leiter Abteilung Bau, wird ermächtigt, den vorliegenden 

Dienstbarkeitsvertrag im Auftrag des Gemeinderats Rüti abzuschliessen. 
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3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Notariat und Grundbuchamt Wald, Rosenthalstr. 7a, Postfach 246, 8636 Wald 

- Ressortvorsteher Bau 

- Leitung Abteilung Bau 

- Leitung Betrieb Werke 

- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 

- Internet «Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland AG (GWVZO AG), 

Dienstbarkeitsvertrag Baurecht für ein Stufenpumpwerk mit Transformatorenstation 

und Durchleitungsrecht Kat. Nr. 5049, Neu Yorkstrasse 12 - Genehmigung»  

- Archiv
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Gemeinderat Rüti 

 

Thomas Ziltener 
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